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#ST# Bekanntmachungen
von

Departementen und andern Verwaltungsstellen des Bundes.

Bekanntmachung.

Für die Lehrlinge, welche gegenwärtig auf Telegraphenbureaux
J. und II. Klasse zum Telegraphendienste herangebildet werden,
findet im Laufe des Monats April dieses Jahres in Bern ein Repetier-
kurs statt, auf den die Patentprüfung folgt. Zu diesem Kurse und
zu dieser Püfung können aber auch andere junge Leute männlichen
Geschlechts zugelassen werden, wenn sie sich durch Zeugnisse und
durch eine Vorprüfung ausweisen über:

1. Alter von 17 bis 24 Jahren;
2. Gute Sekundarschulbildung ;
3. Kenntnis wenigstens zweier Landessprachen ;
4. Guten Leumund ;
5. Gute Gesundheit und gute Körperkonstitution ;
6. Genügende Kenntnis der theoretischen und praktischen Télé-

graphie (für letztere wenigstens ein Jahr Dienst).
Bewerber haben ihre schriftlichen Anmeldungen mit ihrer kurzen

Lebensbeschreibung und den erforderlichen Zeugnissen bis spätestens-
zum 1. Februar 1898 portofrei an eine der Telegrapheninspektionen
in Lausanne, Bern, Ölten, Zürich, St. Gallen, Chur oder Bellenz
einzusenden, welche auf frankierte schriftliche oder auf mündliche
Anfrage weitere Auskunft erteilen wird.

B e r n , den 6. Januar 1898.

Die Telegraphendirektion :

Fehr.
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Zahl der überseeischen Auswanderer aus der Schweiz.

Monat. 1897. 1896. Zu- oder Abnahme.

Januar bis Ende November 2393 3172 —779
Dezember 115 158 — 43

Januar bis Ende Dezember 2508 3330 — 822

Bern , den 10. Januar 1898.

(B.-B1.1897, IV, 1290.) Eidg. Auswanderungsbureau.
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